
   
 
 Sitzungsvorlage 15/VIII 
 Planungsausschuss (Ö) 
 
 

12.05.2010 in Karlsruhe 
 
 
TOP 3 Landesradverkehrsnetz 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungsausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis. 
 
 
1. Anlass 
 
Im Rahmen der „Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg“ entwickelte der „Runde 
Tisch Radverkehr“ unter Federführung des Innenministeriums zwischen 2006 und 2008 
Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des Radverkehrs in Baden-Württemberg, die 
dazu dienen sollen, Baden-Württemberg zum „Fahrradland Nr. 1“ in der Bundesrepublik zu 
machen.  
 
Das 2009 in Nachfolge des „Runden Tisches“ gegründete „Landesbündnis ProRad“ (Fe-
derführung seit 24.02.2010: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr), in dem 
auch die Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände Baden-Württemberg durch den Regi-
onalverband Mittlerer Oberrhein vertreten ist, hat beschlossen, diese Handlungsempfehlung 
aufzugreifen. Ein wichtiger Bestandteil der Handlungsempfehlungen ist die Definition und 
Entwicklung eines Landesradverkehrsnetzes. 
 
2. Sachstand 
 
Ziel des Landesradverkehrsnetzes ist die Definition eines funktionalen Radverkehrsnetzes, 
welches entlang der Landesentwicklungsachsen des Landesentwicklungsplans 2003 (sie-
he Karte in Anlage 1) verlaufen soll. Der Anspruch ist dabei, dass Radfahrer ohne Unter-
brechung und große Umwege durch das ganze Land fahren können. Zielgruppen sind so-
wohl der touristische Radverkehr als auch der Alltagsradverkehr.  
 
Die Regionalverbände haben sich im Rahmen des Landesbündnisses „ProRad“ bereit er-
klärt, die Koordination des landesweiten Netzes zwischen den Stadt- und Landkreisen zu 
übernehmen. Dazu sind bereits Vorarbeiten des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs 
(ADFC) vorhanden. Staatsekretär Rudolf Köberle hat die Stadt- und Landkreise mit 
Schreiben vom 18.02.2009 um Unterstützung gebeten (siehe Anlage 2). Darüber hinaus 
wurden für die Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände weitere Abstimmungsgesprä-
che mit dem Innenministerium bzw. dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
sowie dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (vormals Landesvermes-
sungsamt) geführt und die Stadt- und Landkreise gebeten, Ansprechpartner für das Lan-
desradverkehrsnetz zu bestimmen. 
 
Im April 2010 haben die ersten Gespräche mit den Stadtkreisen Karlsruhe und Baden-
Baden sowie den Landkreisen Karlsruhe und Rastatt stattgefunden. Dort wurde vom Re-
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gionalverband die Zielsetzung des Landesradverkehrsnetzes erläutert und das weitere 
Vorgehen besprochen. Zeitliches Ziel ist es, die Definition des Landesradverkehrsnetzes 
bis zur Sommerpause abzuschließen. 
 
3. Position 
 
Die Verbandsverwaltung führt die Definition des Landesradverkehrsnetzes in Abstimmung 
mit den Stadt- und Landkreisen fort und vertritt die Regionalverbände weiterhin gegenüber 
dem federführenden Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr. 
 
 

- Der Verbandsdirektor - 
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Anlage 2 
zu Vorlage Nr. 15/VIII 
an den PA 
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